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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.10.1979

Norm

AO §53 Abs4

Rechtssatz

Die Verzugsfolgen des § 53 Abs 4 AO treten auch dann ein, wenn der Ausgleichsschuldner der subjektiven

Überzeugung war, daß die angemeldete Geldforderung nicht berechtigt sei, sofern deren Rechtsbestand nachher

festgestellt wurde.
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